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Vorwort zur vierten Auflage

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

seit nunmehr 42 Jahren befasse ich mich mit dem Fachgebiet Ver-
kehrsrecht.

Von 1980 bis 2014 unterrichtete ich Verkehrsrecht bei der Bereit-
schaftspolizei in Baden-Württemberg.

In dieser Zeit und auch heute noch werden entsprechend viele 
Fragen – quer durch sämtliche Bereiche des Verkehrsrechts – von 
Kolleginnen und Kollegen, nicht nur aus Baden-Württemberg, an 
mich gestellt.

Die Antworten auf die gestellten Fragen und weitere Hinweise aus 
dem Verkehrsbereich, die für den Polizeialltag nützlich sind, habe 
ich in diesem Buch zusammengefasst und ein weiteres „kleines 
Helferlein“ für Sie zusammengestellt.

Seit Erscheinen der 3. Auflage im Juni 2019 gab es insbesondere in 
der StVO zahlreiche Änderungen. Auch die Rechtsprechung wur-
de angepasst, sodass Sie wieder auf dem neusten Stand sind. Sie 
verfügen über 2500 Hinweise und Tipps.

Des Weiteren habe ich viele Anfragen, die mir in meinem Blog 
„Daubner Verkehrsrechtinfo“ gestellt wurden, in dieses Büchlein 
integriert.

Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesem „Kurzkommentar“ vor Ort 
weiterhin die nötige Sicherheit geben kann, damit Sie die richtigen 
Entscheidungen treffen oder zumindest die notwendigen Anhalts-
punkte erhalten, um weitere Recherchen durchführen zu können.

Die Hinweise ergeben sich aus der Rechtsprechung.

Je nach Wichtigkeit werden die Paragrafen und Absätze vollstän-
dig, teilweise oder nur als Überschrift kursiv aufgeführt.

Robert Daubner Schwäbisch Gmünd, März 2022
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AusnVO Ausnahmeverordnung
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1.   Straßenverkehrsgesetz

1.1   § 1 Zulassung

(1) Kfz und ihre Anh., die auf öffentlichen Straßen in Betrieb ge-
setzt werden sollen, müssen von der zuständigen Behörde (Zulas-
sungsbehörde) zum Verkehr zugelassen sein. Die Zulassung er-
folgt auf Antrag des Verfügungsberechtigten des Fzg bei Vorliegen 
einer BE, Einzelgenehmigung oder EG-Typgenehmigung durch 
Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens.

(2) Als Kfz im Sinne dieses Gesetzes gelten Land-Fzg, die durch 
Maschinenkraft bewegt werden, ohne an Bahngleise gebunden zu 
sein.

(3) Keine Kfz im Sinne dieses Gesetzes sind Land-Fzg, die durch 
Muskelkraft fortbewegt werden und mit einem elektromotorischen 
Hilfsantrieb mit einer Nenndauerleistung von höchstens 0,25 kW 
ausgestattet sind, dessen Unterstützung sich mit zunehmender Fzg-
Geschwindigkeit progressiv verringert und

1. beim Erreichen einer Geschwindigkeit von 25 km/h oder früher,

2. wenn der Fahrer im Treten einhält,

unterbrochen wird. Satz 1 gilt auch dann, soweit die in Satz 1 be-
zeichneten Fzg zusätzlich über eine elektromotorische Anfahr- oder 
Schiebehilfe verfügen, die eine Beschleunigung des Fzg auf eine Ge-
schwindigkeit von bis zu 6 km/h, auch ohne gleichzeitiges Treten des 
Fahrers, ermöglicht. Für Fzg im Sinne der Sätze 1 und 2 sind die 
Vorschriften über Fahrräder anzuwenden.

Hinweise:

▶ Unerheblich ist die Antriebsart, egal ob Verbrennungsmaschine, 
Batterie oder E-Motor.

– Somit sind auch Elektrokarren und Elektroscooter Kfz
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– Die in Abs. 3 aufgeführten Fzg sind die sogenannten Pede-
lecs. Dies sind keine Kfz i. S. d. StVZO, sondern andere Stra-
ßenfahrzeuge, d. h. Fahrräder.

– Deshalb benötigt man keine Einzelgenehmigung, unterliegt 
nicht der Helmpflicht und muss das Fzg nicht versichern. 
Eine Prüfbescheinigung ist nicht erforderlich.

– Pedelecs mit einer Geschwindigkeit von mehr als 25 km/h 
oder mehr als 0,25 kW Leistung oder mit einer elektromoto-
rischen Anfahr- oder Schiebehilfe, die eine Beschleunigung 
des Fzg auf eine Geschwindigkeit von mehr als 6 km/h er-
möglicht, fallen nicht unter die Ausnahmeverordnung.

▶ Je nach Leistung bzw. bbH benötigt man eine Prüfbescheini-
gung oder sogar eine FE.
Benötigt wird
– bei bbH bis 25 km/h aber mehr als 0,25 kW, eine Prüfbe-

scheinigung,
– bei bbH bis 45 km/h und max. 4 kW FE-Klasse AM,
– bei bbH über 45 km/h FE-Klasse A1.

▶ Da das Pedelec kein Kfz ist, können die §§ 24a und 24c StVG 
nicht angewandt werden.

1.2   § 1a Kraftfahrzeuge mit hoch- oder  
vollautomatisierter Fahrfunktion

(1) Der Betrieb eines Kfz mittels hoch- oder vollautomatisierter Fahr-
funktion ist zulässig, wenn die Funktion bestimmungsgemäß ver-
wendet wird.

Hinweise:

▶ 5 Stufen des automatisierten Fahrens:

– Stufe 1 Assistiertes Fahren: Das System unterstützt im be-
stimmten Anwendungsfall den Fahrer (Rückfahrassistent, 
Abstands- und Geschwindigkeitsregelung oder Spurmittel-
führung).
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– Stufe 2 Teilautomatisiertes Fahren: Das System übernimmt 
die Längs- und Querführung des Fahrzeugs (Automatisches 
Anfahren, Beschleunigen und Bremsen, wiederkehrendes 
Parken wird übernommen).

– Stufe 3 Hochautomatisiertes Fahren: System übernimmt in 
bestimmten Fällen komplette Fahraufgaben, die der Fahrer 
nicht dauerhaft überwachen muss. Das System warnt recht-
zeitig, wenn ein Eingreifen des Fahrers notwendig ist.
Fzg kann die komplette Steuerung in Längs- und Querfüh-
rung übernehmen, z. B. Autobahn- und Staufolgefahrten. 
Stößt das System an seine Grenzen, warnt es den Fahrer 
mehrere Sekunden zuvor, die Steuerung zu übernehmen.

– Stufe 4 Vollautomatisiertes Fahren: Systeme, die der Fahrer 
nicht überwachen muss. Das System kann im definierten 
Anwendungsfall alle Situationen automatisch bewältigen 
und auch bei einem Systemfehler bleibt die Verantwortung 
beim System, wie z. B. beim Automated Valet Parking. Hier 
sucht das Fzg selbstständig einen Parkplatz, und man kann 
das geparkte Fzg per App anfordern. Systeme, die lt. Her-
steller z. B. nur für die Autobahn ausgelegt sind, dürfen auch 
nur dort verwendet werden.

– Stufe 5 Fahrerloses Fahren: Es gibt nur noch Fahrgäste, kei-
nen Fahrer.

(2 bis 4) Kraftfahrzeuge (Zusammenfassung)

Hinweise:

▶ Abs. 2: Kfz der Stufe 3 und 4 dieser Vorschrift sind Fzg, die

– das Fzg in Längs- und Querführung steuern können,
– in der Lage sind, den Verkehrsvorschriften selbstständig zu 

 entsprechen,
– jederzeit manuell übersteuerbar/deaktivierbar sind,
– ihre Systemgrenzen selbst erkennen,
– den Fahrer rechtzeitig und aktiv zur Übernahme der Steue-

rung auffordern.

1.2 § 1a Kfz mit hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktion
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▶ Im Dez. 2021 wird der Daimler AG erstmalig durch das KBA 
eine Genehmigung für Stufe 3 (von 5 Stufen) in der S-Klasse 
erteilt.

▶ Diese gilt auf BAB bis 60 km/h Höchstgeschwindigkeit z. B. für 
folgende Situationen:

– Stop-and-go-Verkehr,
– Stau,
– zähfließender Verkehr in Baustellenbereichen.

▶ Bei Unfällen, wenn der Drive-Pilot die Fahraufgaben über-
nimmt, haftet der Hersteller.

▶ Weiteres Ziel: Genehmigung bis 130 km/h auf BAB.

▶ Bei Fzg dieser Stufe ist der Fahrer auch während der Nutzung der 
automatisierten Funktion weiterhin Fzg-Führer, da er immer in 
der Lage sein muss, die Steuerung zu übernehmen (§ 1b StVG).

– D.h. es gelten weiterhin die Vorschriften zur Fahrtüchtigkeit 
(Alkohol, körperliche Mängel etc.).

– Erste Ausnahme hiervon ist § 23 Abs. 1a StVO, der „Handy-
Verstoß“ (siehe dort).

1.3   § 1b Rechte und Pflichten des Fahrzeugführers  
bei Nutzung hoch- oder vollautomatisierter 
 Fahrfunktionen

(1) Der Fzg-Führer darf sich während der Fzg-Führung mittels 
hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktionen gemäß § 1a vom 
Verkehrsgeschehen und der Fahrzeugsteuerung abwenden; dabei 
muss er derart wahrnehmungsbereit bleiben, dass er seiner Pflicht 
nach Absatz 2 jederzeit nachkommen kann.

(2) Der Fzg-Führer ist verpflichtet, die Fahrzeugsteuerung unver-
züglich wieder zu übernehmen,

1. wenn das hoch- oder vollautomatisierte System ihn dazu auf-
fordert oder
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1.4 § 2 Fahrerlaubnis und Führerschein

2. wenn er erkennt oder auf Grund offensichtlicher Umstände er-
kennen muss, dass die Voraussetzungen für eine bestimmungs-
gemäße Verwendung der hoch- oder vollautomatisierten Fahr-
funktionen nicht mehr vorliegen.

Hinweise:

▶ Erlaubnis, sich „fahrfremden Tätigkeiten“ zu widmen, sofern je-
derzeit die Steuerung übernommen werden kann.

▶ Dazu zählt, im Rahmen der Systembeschreibung, die Hände vom 
Lenkrad zu nehmen und den Blick von der Straße zu wenden.

▶ Offensichtliche Umstände aus Abs. 2 können technische Stö-
rungen des Fzg sein oder wenn andere Fzg-Führer durch Hu-
pen auf einen Fahrfehler hinweisen.

▶ Zum automatisierten Fahren siehe auch §§ 1c bis 1l StVG.

1.4   § 2 Fahrerlaubnis und Führerschein

(1) Wer auf öffentlichen Straßen ein Kfz führt, bedarf der Erlaub-
nis (FE) der zuständigen Behörde (FE-Behörde). Die FE wird in 
bestimmten Klassen erteilt. Sie ist durch eine amtliche Bescheini-
gung (FS) nachzuweisen.

Hinweise:

▶ Nur wer fährt, der führt ein Kfz. Vorbereitende Handlungen wie 
Zündschlüssel ins Schloss stecken, sind noch kein Führen.

▶ FE ist der rechtstechnische Ausdruck für die behördlich erteil-
te Ermächtigung zum Führen von Kfz.

▶ FE kann vom Gericht, z. B. nach einer Trunkenheitsfahrt gem. 
§ 111a StPO vorläufig entzogen werden. Polizeiliche Beschlag-
nahme dient als vorbereitende Maßnahme.
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▶ FS ist eine Urkunde i. S. d. § 267 StGB (Urkundenfälschung) und 
gleichzeitig ein Ausweispapier nach § 281 StGB (Missbrauch von 
Ausweispapieren).

▶ Kfz führt, wer es unter bestimmungsgemäßer Anwendung seiner 
Antriebskräfte, unter eigener Allein- oder Mitverantwortung in 
Bewegung setzt und dabei das Fzg unter Handhabung seiner 
technischen Vorrichtungen während der Fahrbewegung ganz 
oder wenigstens z. T. leitet.

▶ Bauartbestimmte Höchstgeschwindigkeit (bbh)
– Darunter versteht man die Geschwindigkeit, die von einem 

Kfz nach seiner vom Hersteller konstruktiv vorgegebenen Bau-
art oder infolge der Wirksamkeit zusätzlicher technischer 
Maßnahmen auf ebener Bahn bei bestimmungsgemäßer Benut-
zung nicht überschritten werden kann.

– Dies ist dann gegeben, wenn das Fzg durch bauliche Änderung 
insbesondere durch Einbau eines anderen Motors oder Getrie-
bes, insgesamt in einen Zustand versetzt wird, der die Über-
schreitung der Höchstgeschwindigkeit dauerhaft unmöglich 
macht, oder dass die bbH durch Anbringung technischer Vor-
richtungen/Einrichtungen nicht überschritten werden kann.

Beispiele:
– FmH 45 wird durch Drosselsatz (elektronische Einspritzregelung) 

zu FmH 25.
– Aus einem Motorrad (50 kW) wird durch den Einbau technischer 

Vorrichtung (Gaswegbegrenzer) ein Klasse A2-Motorrad (35 kW).

▶ Auf die Schwierigkeit, so eine Einrichtung zu entfernen (Fach-
wissen), kommt es nicht mehr an.

(12) Die Polizei hat Informationen über Tatsachen, die auf nicht nur 
vorübergehende Mängel hinsichtlich der Eignung oder auf Mängel 
hinsichtlich der Befähigung einer Person zum Führen von Kfz schlie-
ßen lassen, den FE-Behörden zu übermitteln, soweit dies für die 
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1.4 § 2 Fahrerlaubnis und Führerschein

Überprüfung der Eignung oder Befähigung aus der Sicht der über-
mittelnden Stelle erforderlich ist.

Hinweise:

▶ Auch Infos über Führer fahrerlaubnisfreier Kfz wie Mofas oder 
Krankenfahrstühle und auch Führer von Fahrrädern fallen unter 
die Informationspflicht.

▶ Anzeichen für Alkohol- oder Drogenmissbrauch sind mitzuteilen.

▶ Vorübergehende Beeinträchtigungen sind nicht mitzuteilen 
(z. B. Gipsbein).

▶ Charakterliche Mängel fallen ebenfalls unter die Mitteilungs-
pflicht (z. B. wiederholte Gewalttätigkeiten/KV-Delikte).

▶ Weitere Hinweise siehe §§ 23 und 46 FeV.

(15) Fahrlehrer

Wer zur Ausbildung, zur Ablegung der Prüfung oder zur Begut-
achtung der Eignung oder Befähigung ein Kfz auf öffentlichen 
Straßen führt, muss dabei von einem Fahrlehrer oder einem Fahr-
lehreranwärter im Sinne des Fahrlehrergesetzes begleitet werden. 
Bei den Fahrten nach Satz 1 sowie bei der Hin- und Rückfahrt zu 
oder von einer Prüfung oder einer Begutachtung gilt i.S. dieses 
Gesetzes der Fahrlehrer oder der Fahrlehreranwärter als Führer 
des Kfz, wenn der Kfz-Führer keine entsprechende FE besitzt.

Hinweise:

▶ Fahrlehrer ist Kfz-Führer in Bezug auf den Fahrschüler, da die-
ser noch keine FE besitzt und sich somit wegen Fahrens ohne 
FE strafbar  machen würde.

▶ Fahrlehrer ist für die Verkehrsbeobachtung und Führung ver-
antwortlich.

▶ Er muss den Schüler ständig beobachten und notfalls sofort 
eingreifen.
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▶ Stellt der Fahrlehrer zu schwierige Aufgaben, muss er für den 
Schaden einstehen.

▶ Fahrschüler haftet nicht, wenn er die Anweisungen des Fahr-
lehrers befolgt.

▶ Aber er kann, je nach Ausbildungsstand, für vermeidbare Feh-
ler mitverantwortlich sein.

▶ Fahrlehrer, der sich nicht verkehrserheblich verhält, kann nicht 
wegen Alkoholdelikten belangt werden, da er kein Fzg-Führer 
ist. Nur dann, wenn er auf die Steuerung des Fzg einwirkt, wird 
er zum Fzg-Führer.

▶ Fahrlehrer, der als Beifahrer neben einem fortgeschrittenen Fahr-
schüler sitzt, führt nicht im Sinne des § 23 Abs. 1a Satz 1 StVO 
ein Fahrzeug. Er darf somit als Beifahrer mit einem Handy tele-
fonieren. Verlangt wird der fortgeschrittene Fahrschüler. Meine 
Meinung: Fortgeschritten ist derjenige, der kurz vor der Fahrprü-
fung steht.

1.5   § 3 Entziehung der Fahrerlaubnis

(1) Erweist sich jemand als ungeeignet oder nicht befähigt zum 
Führen von Kfz, so hat ihm die FE-Behörde die FE zu entziehen. 
Bei einer ausländischen FE hat die Entziehung – auch wenn sie 
nach anderen Vorschriften erfolgt – die Wirkung einer Aberken-
nung des Rechts, von der FE im Inland Gebrauch zu machen. § 2 
Abs. 7 und 8 gilt entsprechend.

Hinweise:

▶ Ungeeignetheit muss aufgrund von Tatsachen erwiesen sein.

▶ FE-Behörde hat die Möglichkeit, ein ärztliches Zeugnis oder 
ein Gutachten erstellen zu lassen.

▶ Siehe auch §§ 23 und 46 FeV.



25

1.6 § 21 Fahren ohne Fahrerlaubnis

(2) Mit der Entziehung erlischt die FE. Bei einer ausländischen FE 
erlischt das Recht zum Führen von Kfz im Inland. Nach der Ent-
ziehung ist der FS der FE-Behörde abzuliefern oder zur Eintragung 
der Entscheidung vorzulegen. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch, wenn 
die FE-Behörde die FE auf Grund anderer Vorschriften entzieht.

1.6   § 21 Fahren ohne Fahrerlaubnis

(1) Mit Freiheitsstrafe [ …] wird bestraft, wer

1. ein Kfz führt, obwohl er die dazu erforderliche FE nicht hat oder 
ihm das Führen des Fzg nach § 44 des Strafgesetzbuchs oder 
nach § 25 dieses Gesetzes verboten ist, oder

Hinweise:

▶ Beachte Halterpflichten aus § 31 Abs. 1 StVZO:

– Fahrer muss zur selbstständigen Leitung geeignet sein.
– Halter hat die Pflicht, die FE zu kontrollieren und die Fahr-

tüchtigkeit des Fahrers zu überprüfen.

▶ Erst wenn der FS nach bestandener Prüfung ausgehändigt ist, 
ist die FE erteilt.

▶ Fahren ohne FE ist eine Dauerstraftat, die durch kurze Unter-
brechung nicht in zwei Taten aufgeteilt wird.

▶ Fahren ohne FE liegt z. B. vor, wenn

– Täter noch nie eine FE besessen hat,
– Täter eine unzureichende FE hat (§ 6 FeV i. V. m. Anlage 3),
– Täter die Geltungsdauer der FE nicht beachtet (§ 23 FeV),
– Täter eine gegenständliche Beschränkung der FE missachtet 

(§§ 23, 46 FeV),
– FE durch Täuschung oder Bestechung erlangt wurde,
– FE nach § 3 StVG durch die Verwaltungsbehörde entzogen 

wurde,
– Täter Inhaber einer außerdeutschen FE ist (nicht EU- oder 

EWR-FE-Inhaber mit ordentlichem Wohnsitz im Inland) 
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und seinen ordentlichen Wohnsitz schon länger als 6 Mona-
te in Deutschland hat.

– Besitzt der Fahrer eine FE, die nur bis zu einer bestimmten 
bbH gültig ist, so fährt er ohne FE, wenn er durch technische 
Veränderungen eine höhere Geschwindigkeit erzielt.

– KKR fährt mit 60 km/h anstatt 45 km/h. Er benötigt nun die 
Klasse A1, Klasse AM reicht nicht mehr aus.

2. als Halter eines Kfz anordnet oder zulässt, dass jemand das 
Fzg führt, der die dazu erforderliche FE nicht hat oder dem das 
Führen des Fzg nach § 44 des Strafgesetzbuchs oder nach § 25 
dieses Gesetzes verboten ist.

Hinweise:

▶ Halter ist dafür verantwortlich, dass kein Unbefugter mit dem 
Kfz fahren kann.

▶ Er muss sich davon überzeugen, dass der Fahrer die entspre-
chende FE besitzt.

▶ Kennt der Halter die FE des Fahrers, muss er nur bei begründe-
ten Zweifeln den FS nochmals prüfen.

▶ Anordnen ist ein bewusstes Verhalten und setzt ein gezieltes 
Handeln, also Vorsatz voraus.

▶ „Zulassen“ ist gleichbedeutend mit „Ermöglichen“.

(2) Mit Freiheitsstrafe […] wird bestraft, wer

1. eine Tat nach Absatz 1 fahrlässig begeht,

2. vorsätzlich oder fahrlässig ein Kfz führt, obwohl der vorge-
schriebene FS nach § 94 der StPO in Verwahrung genommen, 
sichergestellt oder beschlagnahmt ist, oder

3. vorsätzlich oder fahrlässig als Halter eines Kfz anordnet oder 
zulässt, dass jemand das Fzg führt, obwohl der vorgeschriebe-
ne FS nach § 94 der StPO in Verwahrung genommen, sicher-
gestellt oder beschlagnahmt ist.



27

1.7 § 22 Kennzeichenmissbrauch

1.7   § 22 Kennzeichenmissbrauch

(1) Wer in rechtswidriger Absicht

1. ein Kfz oder einen Kfz-Anh., für die ein amtliches Kennzeichen 
nicht ausgegeben oder zugelassen worden ist, mit einem Zei-
chen versieht, das geeignet ist, den Anschein amtlicher Kenn-
zeichnung hervorzurufen,

2. ein Kfz oder einen Kfz-Anh. mit einer anderen als der amtlich für 
das Fzg ausgegebenen oder zugelassenen Kennzeichnung versieht,

3. das an einem Kfz oder einem Kfz-Anh. angebrachte amtliche 
Kennzeichen verändert, beseitigt, verdeckt oder sonst in seiner 
Erkennbarkeit beeinträchtigt,

wird, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer 
Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft.

(2) Die gleiche Strafe trifft Personen, welche auf öffentlichen We-
gen oder Plätzen von einem Kfz oder einem Kfz-Anh. Gebrauch 
machen, von denen sie wissen, dass die Kennzeichnung in der in 
Absatz 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Art gefälscht, verfälscht oder 
unterdrückt worden ist.

Hinweise:

▶ Durch Manipulation des Kennzeichens soll Feststellung des 
Halters verhindert werden.

▶ Amtliche Kennzeichen gemäß § 22 sind:

– Kennzeichen nach § 8 FZV
– Oldtimerkennzeichen § 9 FZV
– amtliche „grüne Kennzeichen“ § 9 FZV
– Saisonkennzeichen § 9 FZV
– Kurzzeitkennzeichen und rote Kennzeichen §§ 16, 16a, 17 FZV,
– Ausfuhrkennzeichen § 19 FZV,
– Nationalitätszeichen „D“ § 10 FZV und
– Kennzeichen von ausl. Kfz § 21 FZV.
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▶ Versicherungskennzeichen gelten nicht als amtl. Kennzeichen.

▶ Es fallen nur Kfz und Anh. darunter, die nach §§ 3 bzw. 4 FZV 
ein amtliches Kennzeichen führen müssen.

▶ Es muss sich um ein verwechslungsfähiges Kennzeichen han-
deln, wobei ein gewisses Maß an Ähnlichkeit erforderlich ist. 
Fantasiekennzeichen scheiden somit aus.

▶ § 22 nur anwendbar, wenn die Tat nicht anderweitig mit schwe-
rerer Strafe bedroht ist. Siehe § 267 StGB.

▶ Wird ein Kennzeichen vor der Anbringung am Kfz verändert, 
und nach der Veränderung am Fzg angebracht, kommt § 22 
Abs. 1 Nr. 3 StVG nicht in Betracht, da das Gesetz den Wortlaut 
„angebrachtes Kennzeichen“ verwendet. Aber § 267 StGB ist 
zu prüfen.

▶ Zur Vollendung ist kein Fahren im Straßenverkehr erforder-
lich. Es genügt bereits die Erfüllung der o. g. Tathandlungen.

▶ Allgemein gilt: Wer ein entstempeltes, abgelaufenes oder un-
gültiges Kennzeichen am Kfz belässt, versieht es nicht mit 
einem falschen Kennzeichen. Fzg ist aber nicht mehr zugelas-
sen; OWi nach den §§ 3 bzw. 4 FZV.

▶ Das Anbringen i. S. v. „mit Zeichen versieht“ (Abs. 1 Nr. 1) setzt 
nicht zwingend eine feste Verbindung voraus (z. B. Anschrauben). 
Es genügt auch das Aufstellen hinter der Windschutzscheibe.

Beispiele für Manipulationen:
– Reflektierende Folie wird aufgeklebt.
– Motorradkennzeichen wird stark nach oben gebogen, um das Ablesen 

unmöglich zu machen.
– Kfz oder der Anh. wird mit einem Zeichen versehen, das den Anschein 

eines amtlichen Kennzeichens hervorrufen kann, z. B. wird ein unge-
stempeltes/entstempeltes Kennzeichen am Fzg. angebracht. Wird ein 
amtl. Kennzeichen eines anderen Fzg angebracht, dann § 267 StGB, da 
nun Urkunde.



29

– Bei ungestempelten/entstempelten Kennzeichen wird der Buchstabe F 
zu einem E abgeändert oder aus der Zahl 3 wird die Zahl 8, dann § 22 
StVG. Wird dasselbe mit amtlichen Kennzeichen durchgeführt, dann 
§ 267 StGB, da Urkunde.

– Kennzeichenbeleuchtung wird ausgeschaltet, um das Ablesen des Kenn-
zeichens zu verhindern (z. B. Polizeiflucht).

– Rotes Kennzeichen wird nicht an dem dafür vorgesehenen Kfz, sondern 
an einem anderen Kfz angebracht. Nicht § 267 StGB, da Kennzeichen 
und Fzg keine Einheit bilden, keine Urkunde.

1.8   § 22a Missbräuchliches Herstellen,  
Vertreiben oder Ausgeben von Kennzeichen

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird 
bestraft, wer

1. Kennzeichen ohne vorherige Anzeige bei der zuständigen Be-
hörde herstellt, vertreibt oder ausgibt, oder

Hinweise:

▶ Nr. 1 gilt nur für deutsche Kennzeichen.

▶ Anzeige erfolgt nach § 6b Abs. 1 StVG.

▶ § 6b Herstellung, Vertrieb und Ausgabe von Kennzeichen. Wer 
Kennzeichen für Fzg herstellen, vertreiben oder ausgeben will, 
hat dies der Zulassungsbehörde vorher anzuzeigen.

2. (weggefallen)

3. Kennzeichen in der Absicht nachmacht, dass sie als amtlich zu-
gelassene Kennzeichen verwendet oder in Verkehr gebracht wer-
den oder dass ein solches Verwenden oder Inverkehrbringen er-
möglicht werde, oder Kennzeichen in dieser Absicht so ver-
fälscht, dass der Anschein der Echtheit hervorgerufen wird, oder

4. nachgemachte oder verfälschte Kennzeichen feilhält oder in 
den Verkehr bringt.

1.8 § 22a Kennzeichenmissbrauch



30

1. Straßenverkehrsgesetz

Hinweise:

▶ Bestraft werden Handlungen im Vorfeld des Kennzeichenmiss-
brauchs nach § 22 StVG.

▶ Die Nr. 3 und 4 erfassen alle Kennzeichen, deren missbräuch-
liche Verwendung unter § 22 StVG fielen, also auch ausländi-
sche Kennzeichen.

(2) Nachgemachte oder verfälschte Kennzeichen, auf die sich eine 
Straftat nach Abs. 1 bezieht, können eingezogen werden. § 74a 
des StGB ist anzuwenden.

1.9   § 24a 0,5 Promille-Grenze

(1) Ordnungswidrig handelt, wer im Straßenverkehr ein Kfz führt, 
obwohl er 0,25 mg/l oder mehr Alkohol in der Atemluft oder 
0,5 Promille oder mehr Alkohol im Blut oder eine Alkoholmenge 
im Körper hat, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkon-
zentration führt.

Hinweise:

▶ Kfz sind z. B. E-Bikes, Segways, motorbetriebene Krankenfahr-
stühle, Bagger, Mofas, Leichtmofas und E-Scooter.

▶ Pedelecs sind keine Kfz (siehe § 1 Abs. 3 StVG und § 63a Abs. 2 
StVZO).

▶ Mit dem Abs. 2 wurde ein OWi-Tatbestand geschaffen, der be-
reits den Nachweis einer in der Anlage genannten Substanzen 
im Blut mit Geldbuße belegt.

– Kommen drogenbedingte Ausfallerscheinungen hinzu, liegt 
ein Verstoß nach § 316 StGB vor (relative FU).

– Absolute FU gibt es im Zusammenhang mit Drogen nicht.

▶ Wird ein anderer als in der Anlage aufgeführter Stoff nachge-
wiesen, scheidet § 24a StVG aus.



31

1.9 § 24a 0,5 Promille-Grenze

▶ 0,5–1,09 Promille ohne Ausfallerscheinungen: 24a StVG.

▶ Ab 0,3 Promille mit Ausfallerscheinungen bzw. ab 1,1 Promille 
bei Kfz-Führern oder 1,6 Promille bei Fahrzeugführern: § 316 
StGB.

▶ Keine Beschlagnahme des FS bei Verstoß nach § 24a StVG, da 
kein Regelbeispiel nach § 69 Abs. 2 StGB.

▶ Nachricht an FE-Behörde.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer unter der Wirkung eines in der 
Anlage zu dieser Vorschrift genannten berauschenden Mittels im 
Straßenverkehr ein Kfz führt. Eine solche Wirkung liegt vor, wenn 
eine in dieser Anlage genannte Substanz im Blut nachgewiesen 
wird. Satz 1 gilt nicht, wenn die Substanz aus der bestimmungs-
gemäßen Einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall ver-
schriebenen Arzneimittels herrührt.

Hinweise:

▶ MP § 24a Abs. 2 StVG.

– Drogen, die in der Anlage aufgeführt sind, dürfen unter Be-
achtung des BtMG von Ärzten verschrieben werden; dann 
kein Verstoß.

– Ist der Erwerb hinsichtlich des Erlaubnisdatums bereits ge-
stattet (VT führt Stoff mit sich, obwohl Einnahmedatum 
noch nicht gegeben ist)?

▶ Bestimmungsgemäße Einnahme.
Erlaubnis wird zur Selbsttherapie ausgestellt, d. h. Erwerb und 
Konsum in der angegebenen Dosis erfolgt nicht durch den 
Arzt, sondern durch den Patienten selbst. Patient hat Zugriff 
auf den Stoff und führt diesen oft auch mit.

▶ Keine Bestimmungsgemäße Einnahme

– Sobald sich der Patient nicht an die Dosierungsangabe, Art 
der Anwendung oder Sorte hält, ist die Einnahme nicht 


